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Liebe Studierende im zweiten Studienjahr Stadtplanung, 
 
In den ersten Studiensemestern haben Sie bereits eine Vielzahl neuer Eindrücke über die Inhalte Ihres 
Studiums und über das Berufsbild Ihres gewählten Berufs erhalten. Im fünŌen Fachsemester werden Sie 
diese Eindrücke durch eine weitere neue Erfahrung ergänzen – das Praxis- oder Auslandssemester. Mit 
diesem MerkblaƩ möchten wir Ihnen ein paar Anhaltspunkte geben, was aus prüfungsrechtlicher Sicht 
vor Beginn und im Verlauf des 5. Semesters wichƟg ist.     
 
 
Vor Beginn des Praxis- oder Auslandssemesters 
 
Nach der SPO 2024 ist es erforderlich, dass Sie sich zum Praxis- oder Auslandssemester im Prüfungsamt 
anmelden. Voraussetzung für die Zulassung ist, dass Sie alle Module der ersten drei Semester erfolgreich 
abgeschlossen und lediglich nicht mehr als zwei Module des vierten Semesters nicht bestanden oder 
noch nicht absolviert haben. In Ihrem Antrag muss der PrakƟkumsgeber bzw. die Hochschule genannt 
sein, wo Sie das 5. Semester verbringen werden. Da in der Prüfungsordnung einige fachliche 
Bedingungen an Ihren PrakƟkumsgeber geknüpŌ sind, biƩen wir Sie um vorherige Rücksprache, wenn 
Sie Ihr PrakƟkum nicht in einem Stadtplanungsbüro oder der Planungsverwaltung einer Kommune 
absolvieren möchten. 
 
BiƩe melden Sie sich mit den entsprechenden Nachweisen für die ersten drei Semester bis spätestens 
Ende April des laufenden Studienjahres zum Praxis- oder Auslandssemester an. Die Nachweise für das 
vierte Semester wird das Prüfungsamt bis spätestens Ende August selber überprüfen und Ihnen dann die 
Zusage zum Praxis- oder Auslandssemester erteilen. 
Falls Sie schon zu einem früheren Termin mit dem Praxis- oder Auslandssemester beginnen wollen, 
melden Sie sich biƩe bis spätestens 01.07. zur Rücksprache im Prüfungsamt. 
 
 
Während und nach dem Praxis- oder Auslandssemester 
 
Sie absolvieren in ihrem fünŌen Semester zwei Module: BSP 5010 (Praxis- oder Auslandssemester) und 
5020 (ReflekƟon und Porƞolio). Rechtlich gesehen, schließen Sie beide Module durch eine 
Prüfungsleistung ab, deren Inhalte in der jeweiligen Modulbeschreibung erläutert werden. Für beide 
Module müssen Sie sich im KIS-Portal innerhalb der Anmeldefrist für den 2. Prüfungszeitraum des 
Wintersemesters anmelden. 
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BSP 5010 
 
Im Modul BSP 5010 reichen Sie zur Anerkennung eine Bescheinigung Ihrer Gasthochschule über 
erfolgreich absolvierte Module im Umfang von mindestens 24 ECTS (Auslandssemester) oder eine 
Bescheinigung Ihres Arbeitgebers über die Dauer von mindestens 18 Wochen in Vollzeit sowie den Inhalt 
Ihrer TäƟgkeiten (Praxissemester) ein. BiƩe achten Sie darauf, dass die Dokumente auf dem offiziellen 
BrieŅopf verfasst und mit der UnterschriŌ einer verantwortlichen Person versehen sind. Weiterhin 
erwarten wir von Ihnen ein Studien- oder Praxistagebuch, in dem Sie Ihre TäƟgkeiten dokumenƟeren 
und kurz beschreiben. Der Umfang sollte 10 Seiten nicht überschreiten. Laden sie das Tagebuch und die 
Bescheinigung biƩe bis zum 15.04. des laufenden Studienjahrs auf Ilias hoch. Das Modul wird nicht 
benotet. 
 
 
BSP 5020  
 
Im Modul BSP 5020 dokumenƟeren Sie Ihre Erfahrungen im gesamten bisherigen Studium. Damit 
unterziehen Sie das Praxis- oder Auslandssemesters einer kriƟschen ReflekƟon vor dem Hintergrund 
Ihrer bisherigen Studienerfahrungen: Was haben Sie gelernt und was nicht? Haben Sie Ihr Wissen und 
Ihre Erfahrungen im Praxis- oder Auslandssemester sinnvoll anwenden können? Hat sich Ihr Blick auf die 
Aufgaben und TäƟgkeiten in der Stadtplanung verändert? Haben sich Ihre fachlichen Interessen 
konkreƟsiert, so dass Sie in den kommenden Semestern eigene Schwerpunkte setzen möchten? Um 
diese und weitere Fragen zu beantworten, verfassen und gestalten Sie eine kreaƟve schriŌliche 
Ausarbeitung. 
 
Dazu ist es notwendig, die wesentlichen Schwerpunkte Ihrer Arbeit im Praxis- oder Auslandssemester 
Ihren Erfahrungen aus dem bisherigen Studium gegenüberzustellen. Beschreiben Sie, was Sie gelernt 
haben und bewerten Sie die Bedeutung dessen für Ihre mögliche berufliche ZukunŌ. Es ist uns 
besonders wichƟg, dass Sie eine eigene Haltung zu Ihrer TäƟgkeit als Stadtplaner:in darstellen. Arbeiten 
Sie die DokumentaƟon möglichst so aus, dass sie später als Porƞolio (oder Teil davon) verwendet werden 
kann. Geben Sie Ihre Arbeit biƩe bis zum 15.04. des laufenden Studienjahrs in gedruckter Form beim 
Modulverantwortlichen ab und laden sie auf Ilias hoch. Sie soll ca. 20-30 Seiten umfassen und 
Abbildungen Ihrer Arbeiten und Arbeitsprozesse beinhalten. Das Modul wird benotet. 
 
Wir wünschen Ihnen spannende Eindrücke von der Arbeit als Stadtplaner:in oder vom Leben und 
Studium in einem anderen Kontext als dem der TH OWL und freuen uns, Sie nach dem Praxis- oder 
Auslandssemester wiederzusehen. 
 
Prof. MarƟn Hoelscher    Ina Klassen 
Vorsitzender Prüfungsausschuss SP   Prüfungsamt SP 
 


